Sehr geehrte Damen und Herren,

als Betreiber bzw. Betreiberin eines Hotels, einer Pension oder eines Gasthofes stellen Sie uns jeden Monat Angaben zu den Ankünften, Übernachtungen und dem Herkunftsland Ihrer Gäste sowie zur Anzahl der Zimmer und Betten zur Verfügung. Diese Verpflichtung beruht auf dem Beherbergungsstatistikgesetz und einer Richtlinie der Europäischen Union. 
Die Europäische Union hat nun ihr Programm ausgebaut und möchte zukünftig auch Angaben zur monatlichen Auslastung der Zimmer erhalten. Davon sind allerdings nur Betriebe betroffen, die mindestens 25 Zimmer haben. Grundlage dafür ist die Zimmeranzahl, die Ihr Betrieb im vergangenen Juli aufwies.
Diese zusätzliche Anforderung wurde in einer EU-Verordnung festgelegt, die für alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union bindenden Charakter hat. In Deutschland musste daher das Beherbergungsstatistikgesetz angepasst werden. Ab dem Berichtsmonat Januar 2012 ist jetzt die Auslastung der Zimmer von den Betreiberinnen und Betreibern der Hotels, Pensionen und Gasthöfe mit mindestens 25 Zimmern jeden Monat mitzuteilen.

Was müssen Sie im Einzelnen angeben? Wir benötigen für die Berechung der Zimmerauslastung eines Betriebes die im jeweiligen Monat angebotenen und die belegten Zimmertage, da beide Größen sich von Monat zu Monat ändern können. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen. Nehmen wir an, Sie haben im vergangenen Juli 2011 gemeldet, dass Ihr Betrieb 50 Zimmer hat. Sie sollen jetzt die Auslastung der Zimmer für den Monat Januar 2012 mitteilen. Die Zimmer standen an jedem Tag im Januar für Gäste zur Verfügung. Sie konnten also 50 Gästezimmer  an 31 Tagen anbieten. Das entspricht 1.550 angebotenen Zimmertagen (50 mal 31). Dies ist die erste Angabe, die wir von Ihnen benötigen. 

Die zweite Angabe bezieht sich auf die Belegung dieses Zimmerangebots. An wie vielen Tagen waren die einzelnen Zimmer vermietet? Für alle Zimmer zusammengezählt ergibt dies die belegten Zimmertage Ihres Betriebes. Aus diesen beiden Angaben errechnen wir die Zimmerauslastung des jeweiligen Monats in Prozent.

Normalerweise können Sie die Werte für die angebotenen und die belegten Zimmertage in einem Monat Ihrem Buchungssystem entnehmen. Wenn das  allerdings nicht möglich sein sollte und Sie dort nur die Zimmerauslastung in Prozent finden, können Sie uns ausnahmsweise diese Angabe mitteilen.
Falls Sie keine dieser Angaben in Ihrem Buchungssystem vorliegen haben oder ein solches System nicht verwenden, müssen Sie die Angaben zu den belegten und  angebotenen Zimmertagen selbst ermitteln. Hinweise dazu finden Sie in den Erläuterungen des Fragebogens. Außerdem kann Ihnen Ihr Statistisches Landesamt bei Bedarf ein Formular bereitstellen, in dem Sie die erforderlichen Angaben für jeden Tag, an dem Sie Zimmer anbieten, eintragen können.
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihr Statistisches Landesamt. 
